
Begründung zum Teil.bebauungsp].an
"Bahnhofstraße - Römerweg, 6. Änderung"

während des Vo]].Bugs des mit Verfügung vom 29.6.1979 genehmigten

Bebauungsplanes "Bahnhofstraße - Römerweg, 5. linderung" wurde

festgestellt, daß der Fußweg zwischen der Raiffeisenstraße und
dem Römerweg nicht notwendig ist. Entsprechend dein Wunsch der

süd.Z.leben bzv. der nord.Z.lehen .Angz'unzer vurc7e der Fußweg an
diese veräußert .
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Der Rat der Stadt Wachenheim sieht es nunmehr für erforderlich,
den Bebauungsplan in diesen Bereich den tatsächlichen Gegeben-
heiten anzupassen. Das Gz'emium besch]oJ3 desha].b in seiner Sitzung
am 3.4.1984 die Aufl.assung des Fußweges und die entspz'echendë
Erweiterung dez' überbaubaren Grundstücksfläche

Aufgrund der während der Offenlage des Planentwurfes eingegangenen
Bedenken wurde jedoch von der Erweiterung der überbaubaren Fläche
abgesehen .

Wachenheim, im Juli. 1985
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